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Umweltbericht
gemäß $ 2 Abs. 4 BauGB

l Einleitung
Die Grundlage für die Aufstellung von Bauleitplänen bildet das Baugesetzbuch (BauGB). Dle
Bauleitpläne sollen u. a. dazu beitragen, eine menschenwtJrdige Umwelt zu sichern und die
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind neben anderen öffentlichen und privaten Belangen umweltschützende Belange ($ 1
Abs. 5, Abs. 6 Nr. 5 und 7 so-wie $ 1a BauGB) zu berücksichtigen
Für die Belange des Umweltschutzes muss eine Umweltprüfung durchgeführt werden. Von der
Pflicht zur Umweltprüfung kann nur in Ausnahmefällen, wenn keine Anhaltspunkte für die Be-
einträchtigung der Umwelt bestehen, abgesehen werden

In der Umweltprüfung müssen die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind in der Abwägung der Bauleitplanung zu berücksichti-
gen. Die Eingriffsregelung gem. $ 14 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist mlt der
Aufstellung jedes Bauleitplanes abzuarbeiten. dabei ist das Verhältnis zum Baurechtüber $ 18
BNatSchG geregelt

Demgemäß ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz von Eingriffen in Natur und
Landschaft nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Das Land Rheinland-
Pfalz hat mit den $$ 6 bis 1 0 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) weitergehende Regelungen

Die Eingriffsregelung ist ein Bestandteil des vorliegenden Umweltberichtes.
Die weiteren Inhalte des Umweltberichtes richten sich nach der Anlage zu $ 2 Abs. 4 und $ 2a
BauGB. Aufgabe des Umweltberichtes ist die Darlegung der landschaftsplanerischen Zielset-
zungen aufder Grundlage der Analyse und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft
und deren voraussichtliche Entwicklung unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzung.
Nach $ 2 Abs. 4 Satz l und des $ 2a BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach $ 1
Abs. 6 Nr. 7 und $ 1 a BauGB im Zuge der kommunalen Bauleitplanung aufallen Planungsebe-
nen (BP U!!d FNP) eine Umweltprüfung durchzuführen, in welcher die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet werden.

In welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erfor-
derlich ist, ist filr jeden Bauleitplan (d.h. Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) von der
Gemeinde festzulegen ($ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB)

Hierzu werden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach $ 4 Abs. l BauGB die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Pla-
nung berührt werden kann, auch zur Außerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert (Scoping)

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem vVissensstand und allgemein
anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans ange-
messenerweise verlangt werden kann ($ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB)

erlassen

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen ($ 2 Abs. 4 Satz
4 BauGB).
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Nach Abschluss des Planverfahrens überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltaus-
wirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein:
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen

Sie nutzen dabei die im Umweltbericht angegebenen Uberwachungsmaßnahmen und die
Informationen der Behörden (S 4c BauGB). Dazu unterrichten die Behörden die Ge-
meinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnisse die Durchführung des
Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf
die Umwelt hat($ 4 Abs. 3 BauGB).
Inhalt, Ziele, sowie die Beschreibung der Planfestsetzungen und des Standortes sowie der Be-
darf an Grund und Boden können den Unterkapiteln des städtebaulichen Teils entnommen
WPrdPne

/3 l.l Aufbau und Inhalte des Umweltberichtes zum Bebauungsplan
Der Umweltbericht (UB) wird, gemäß oben beschriebener Inhalte. in zwei Teilbereiche (l . Phase
UB und 2. Phase UB)gegliedert:
1. Einleitung mit Kuadarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes und Darstellung

der Umweltschutzziele; Bestandsaufnahme und Bewertung des bisherigen Status Quo
ohne die Planung, Prognose zur Entwicklung bei Nichtdurchführung der städtebaulichen
Planung

2. Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planungl Ermittlung der planungs-
bedingten Umweltauswirkungen, geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und
zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungenl zusätzliche Angaben zur Methodik, Mo-
nitoring und Zusammenfassung

1. Phase UB

Städtebauliche Planung:
Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende städtebauliche Planung wird beschrieben.
Insbesondere Angaben zum Standort, Art und Umfang des Vorhabens und der Bedarf an
Grund und Boden werden dargestellt.

Planungsgrundlagen, Umweltschutzziele:
Eine allgemeine Bestandsaufnahme enthält die Ermittlung der Planungsgrundlagen in
Form von übergeordneten und bindenden Planungen aus Fachplanungen und Fachge-
setzen

Planungsalternativen
Es wird untersucht, inwieweit andere Planungen umweltverträglicher möglich sind. Falls
vorhanden wird auf das Ergebnis übergeordneter Planungen zurückgegriffen

Bestandsaufnahme und Bewertung:
In einer detaillierten Bestandsaufnahme wird der Zustand von Natur und Landschaft (bi-
otischen und abiotlschen Faktoren) im Bereich der Planung aufgenommen und in einem
Bestandsplan dargestellt.
Die Bewertung des zuvor beschriebenen Zustandes von Natur und Landschaft erfolgt
schutzgutbezogen. In die Bewertung fließen die Vorbelastungen mit ein, woraufhin die
einzelnen SchutzgtJter bezilglich ihrer Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit gegenüber

© Faßbender Weber Ingenieure PartGmbB . 56656 Brühl-Lützing PV UB Grünebach.docx
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möglichen Einwirkungen bzw. ihre Eignung für bestimmte Nutzungen oder Funktionen
beurteilt werden können

Prognose:
Die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung wird prognostiziert

2. Phase UB

Prognose:
Die Entwicklung bei Durchführung der Planung wird prognostiziert.

Bewertung der städtebaulichen Planung
Die städtebauliche Planung wird bezüglich ihrer Auswirkungen bzw. Eingriffe auf Natur
und Landschaft bewertet. Der Eingriff wird qualitativ und quantitativ dargestellt.

Landschaftsplanerische Vorgaben für das städtebauliche Vorhaben
Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Planung werden Zielvorstellungen entwickelt.
Dabei wird eine möglichst umweltverträgliche Realisierung der städtebaulichen Planung
angestrebt
Maßnahmen
Aufbauend auf der Bewertung der städtebaulichen Planung und der Bewertung des Ein-
griffes in Natur und Landschaft werden Maßnahmen entwickelt, welche zu einer
Vermeidung, Verringerung oder einem Ausgleich des Eingriffes beitragen

Beschreibung der verwandten Verfahren
Die wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Analysemethoden
und -modelle, Fachgutachten und Schwierigkeiten bei der Erhebung werden beschrieben

Monitorin g
Die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen werden darge-
stellt.

Zusammenfassung:
Die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse des Umweltberichtes werden in einer Zusam-
menfassung allgemeinverständlich wiedergegeben

Die Umweltprüfung und deren Beschreibung im Umweltbericht bilden einen gesonderten Teil
der Begründung zum Bebauungsplan.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes muss seitens des Planungsträgers der Umweltbericht
in der Abwägung berücksichtigt werden. Dabei sind seitens des Planungsträgers alle öffentli-
chen und privaten Belange einer sachgerechten Abwägung zu unterziehen

In der Begründung zu dem Bebauungsplan (städtebaulicher Teil Kapitel l mit Unterkapiteln)
wird dargelegt, aus welchen Gründen von den landespflegerischen Zielvorstellungen bzw. Maß-
nahmen aus dem Umweltbericht abgewichen wird. Mit der Erarbeitung und der Beschreibung
geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich des Eingriffes übernimmt
der vorliegende Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan die Auf-
gabe des $ 1 1 BNatSchG
Die Umsetzung der Maßnahmen wird Uber dle Festsetzungen des Bebauungsplanes ($ 9 Abs.
l Nr. 15, 20 und 25 sowie $ 9 Abs. la BauGB) gesichert. Des Weiteren kann eine Sicherung
der Umsetzung über städtebauliche Verträge gem. $ 1 1 BauGB erfolgen. Der Ausgleich des
Eingriffen kann gem. $ 1a BauGB und $ 200a BauGB auch an anderer Stelle als der des Ein
griffs erbracht werden

Die Finanzierung der Maßnahmen kann über die $$ 135 a bis c erfolgen
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1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und wichtigsten Ziele des Bebauungsplans,
Bedarf an Grund und Boden
Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Sondergebiet Photovoltaikanlage Grünebacher Hütte'
Ortsgemeinde Grt)nebach, dient dazu, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich
tung einer Freiflächenphotovoltaikanlage zu schaffen.

Vorgesehen sind die Ausweisung eines "Sondergebietes Photovoltaik" sowie private Grünflä

Der Bedarf an Grund und Boden beträgt etwa 0.9 ha.

chen

1.3 Detaillierungsgrad und inhaltlicher Umfang der Umweltprüfung
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind von der Gemeinde fürjeden Bauleitplan
festzulegen, soweit eine Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist.

Ziel der Umweltprüfung und somit Maßstab für deren Erforderlichkeit ist die Ermittlung der vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Das heißt, der erforderliche
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung reicht nur soweit, als durch die Planung
überhaupt erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, und zwar bezogen aufjeden der
in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB aufgeführten Umweltbelange
Im Zuge der Planung wurden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Eigenart der zu-
künftig geplanten Nutzung neben empirischen Ansätzen vor allem folgende fachgutachterlichen
Grundlagenermittlungen sowie vorliegende Fachpläne ausgewertet:

Digitales Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz
(wwwnaturschutz.rlp.de)
Digitales Informationssystem der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz
(www.wasser.rlp.de)
Digitales Informationssystem des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
(VPww.lgb-rlp.de)
Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Betzdorf- Gebhardshain
Natura 2000-Verträglichkeitsprognose (FFH-Vorprüfung). Bearbeitung: Landschaftsarchi-
tekt E. Wilhelm, Heistenbach
Natura 2000-Verträglichkeitsprognose (VSG-Vorprüfung). Bearbeitung: Landschaftsarchi-
tekt E. Wilhelm, Heistenbach
Auslegung Solarpark Fa. Sunance

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zur vorliegenden Planung wurde nach
$ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB unter Berücksichtigung der in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB auf-
geführten Belange wie folgt festgelegt:
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Tabelle 1: Umfang und Detaillierun
BauGB Umweltbelang

sarad der Umweltortifun!
Voraussichtliche l Detaillierungsgrad und Prüfmethode
erhebliche Aus- i im Rahmen der Umweltprüfung
wirkungen/
Gegenstand der
Umweltprü tung

$ 1 (6) Nr.7a Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen,
Boden. Fläche. Wasser. Luft. Klima
und das Wirkungsgefüge zwischen
hnen sowie die Landschaft und die
biologische Vielfalt
Erhaltungsziele und der Schutz
zweck der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung und
der Europäischen Vogelschutzge-
biete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes
Umweltbezogene Auswirkungen
auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung
insgesamt
Umweltbezogene Auswirkungen
auf Kulturgüter und sonstige Sach-
qüter
Vermeidung von Emissionen sowie
der sachgerechte Umfang mit Ab-
fällen und Abwässern

ja Bewertung der Umweltbelange im Rahmen
des Umweltberichts unter Verwendung von
fachlichen Grundlagendaten und Fachpla
nungen

$ 1 (6) Nr.7b nein
(keine erheblichen
Auswirkungen prag
nostiziert)

(Erstellung von Verträglichkeitsprognosen
zu dem FFH u. Vogelschutzgebiet "Sieg")

$ 1 (6) Nr.7c ja Im Übrigen wird auf Nr. 7a verwiesen

$ 1 (6) Nr.7d

S 1 (6) Nr.7e ja Bodenschutzfläche(Altablagerungsstelle
Grünebach. Grünebacher Hütte)

$ 1 (6) Nr.7f Nutzung erneuerbarer Energien
sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie

Darstellungen von Landschaftsplä-
nen sowie von sonstigen Plänen.
nsbesondere des Wasser-. Abfall.
und Immissionsschutzrechtes

Ja

Ja

Es wird auf Nr. 7a verwiesen

Es wird auf Nr. 7a verwiesen

$ 1 (6) Nr.7h Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen die
durch Rechtsverordnung zur Erfül-
lung von bindenden Beschlüssen
der Europäischen Gemeinschaften
festgelegten Immissionsgrenzwerte
nicht überschritten werden

$ 1 (6) Nr.7i Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a
c und d

Ja Darstellung der voraussichtlichen Wechsel
beziehung und Wirkungsgefüge zwischen
den Schutzgütern durch eine Wirkungs-
matrix

$ 1 (6) Nr. n unbeschadetdes S 50 Satz l des
B undes-Immissionsschutz-geset-
zes, die Auswirkungen, die
aufgrund der Anfälligkeit der nach
dem Bebauungsplan zulässigen
Vorhaben für schwere Unfälle oder
Katastrophen zu erwarten sind, auf
die Belange nach den Buchstaben
a bis d und i
Zusätzliche Inanspruchnahme von
Flächen für bauliche Nutzungen
zusätzliche Bodenversiegelungen,
Umnutzung von landwirtschaftli
chen Flächen
zusätzliche Eingriffe in Natur und
Landschaft

ja Es wird auf Nr. 7a und Nr. 7e verwiesen

$ 1a(2) Ja Es wird auf Nr. 7a verwiesen

$ 1a (3) Es wird auf Nr. 7a verwiesen
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1.4 Räumlicher Umfang der Umweltprüfung
Aufgrund der Lage des Plangebietes auf einer bislang als Betriebs- und Lagerfläche genutzten
Bereichs, des überschaubaren Flächenumfangs des Plangebiets und der gut prognostizierba-
ren städtebaulichen Zielrichtung der Planung beschränkt sich der räumliche Umfang der
Umweltprüfung auf das Vorhabengebiet und das unmittelbar angrenzende Umfeld

1.5 Bedeutsame Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung
In der nachfolgenden Aufstellung sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, aufgeführte die
Art ihrer Berücksichtigung bei der Aufstellung wird erläutert.

Tabelle 2: Bedeutsame
Schutzgut l Gesetzliche Vorga-

ben. Vorschriften.
Richtlinien
Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG)

Ziele des Umweltschutzes und deren Berticksichtiaun\
Inhalte, Ziele l Anwendung, Beachtung

Pflanzen.
Tiere.
Lebens.
raume

Sicherung der biologischen Vielfalt, Si-
cherung der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts

Erhalt und Entwicklung der biologi-
schen Vielfalt. der Vielfalt der
Lebensräume und Lebensgemein-
schaften
naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung
artenschutzrechtliche Vorgaben des
$ 44 BNatSchG

Berücksichtigung von Maßnahmen zur
Vermeidung und Minderung von Beein
trächtigungen sowie zur Kompensation
verbleibender Beeinträchtigungen:

Vorgaben zur Entwicklung der Fläche
Artenschutzrechtliche Belange des $
44 BNatSchG werden voraussichtlich
nicht durch das Vorhaben tangiert
Festsetzung funktionsgerechter Kom-
pensationsmaßnahmen zum
Ausgleich verbleibender Beeinträchti-
gungen

Biotoppauschalschutz
nach $ 30 BNatSchG
bzw. $ 15 LNatSchG

Schutz bestimmter Biotope vor Zer
störung und erheblicheroder
nachhaltiger Beeinträchtigung

Biotope nach $ 30 BNatSchG bzw. $
1 5 LNatSchG werden nicht tangiert.

FFH-/ Vogelschutzricht
linie

Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen.
Wiederherstellung oder Wahrung
eines günstigen Erhaltungszu-
stands der natürlichen
Lebensräume und der Arten von
gemeinschaftlichem Interesse.

Erstellung einer FFH-Verträglichkeits
prognose zur Beurteilung etwaiger
Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets
,Sieg"l Beeinträchtigungen des FFH-
Gebiets werden im Zusammenhang
mit dem Bebauungsplan nicht prof
nostiziert
Erstellung einer VSG-Verträglichkeits
prognose zur Beurteilung etwaiger
Beeinträchtigungen des Vogelschutz-
gebiets "Sieg"; Beeinträchtigungen
des Vogelschutzgebiets werden im
Zusammenhang mit dem Bebauungs-
plan nicht prognostiziert.

Fachplanerische
Grundlagen:

Flächennutzungspla
nung Verbandsge-
meinde Betzdorf --
Gebhards-hain

Darstellung der sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen
Entwicklung ergebenden Art der
Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der
Gemeinde in den Grundzügen für
das ganze Gemeindegebiet
Darstellung von Flächen zum
Schutz, zur Pflege und zur Erhal-
tung von Boden- Natur u. Land-
schaft sowie sonstige Flächen und
Maßnahmen für die Landespflege

Entsprechende Änderung des Flä
chennutzungsplans erfolgt im
Parallelverfahren

© Faßbender Weber Ingenieure PartGmbB ' 56656 Brühl-Lützing PV UB Grünebach.doc



Begründung zum Bebauungsplan, Umweltbericht
.Sondergebiet Photovoltaikanlage Grünebacher Hütte", Ortsgemeinde Grünebach

Seite lO

Juni2021

Schutzgut Gesetzliche Vorga-
ben. Vorschriften.
Richtlinien

Planung vernetzter
Biotopsysteme
Rheinland-Pfalz.
Kreis Altenkirchen

Inhalte,Ziele Anwendung, Beachtung

Darstellung der überregionalen und
regionalen Ziele des Arten- und Bi-
otopschutzes unterbesonderer
Berücksichtigung des Biotopver-
bunds
keine Darstellung in der Zielekarte

7

Boden Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) und
Landesnaturschutzge-
setz von Rheinland-
Pfalz (LNatSchG)

Böden sind so zu erhalten.dass sie
ihre Funktion im Naturhaushalt er-
füllen können

Berücksichtigung von Maßnahmen zur
Vermeidung und Minderung von Beein-
trächtigungen sowie zur Kompensation
verbleibender Beeinträchtigungen

Begrenzung der überbaubaren Flächen
Mögliche Vermeidung/Verhinderung ei
ner Schadstoffausbreitung ohne deren
Beseitigung(Altlastverdacht)

Sicherung und Wiederherstellung
dernachhaltigen Funktionen des
Bodens
Abwehr schädlicher Bodenverände.
ungen

Bundes-Bodenschutz.
gesetz (BBodSchG)

Wasser Wasserhaushaltsgesetz
(WHG)
Landeswassergesetz
(LWG)

Gewässer sind als Bestandteile des
Naturhalts und als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen zu sichern
Verunreinigungen sind zu vermei-
den, Gebot des sparsamen
Umgangs mit Wasser
Beschleunigung des Wasserabflus-
ses ist zu vermeiden

Berücksichtigung von Maßnahmen zur
Erhaltung des Gebietswasserhaushaltes:
zur Vermeidung von Abflussverschärfun

Hinweise zur Rückhaltung und Versi
ckerung von Niederschlagswasser im
Gebiet

gen

Bundesnaturschutzge
setz (BNatSchG)

Klima, Luft Bundesnaturschutzge.
setz (BNatSchG)

Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen des Klimas
Gebiete mit günstigen klimatischen
Wirkungen sowie Luftaustausch-
bahnen sind zu erhalten

keine größeren Auswirkungen auf
Klima und Luftaustausch zu erwarten

Land-
schaftsbild

Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG)

Sicherung derLandschaftinihrer
Vielfalt, Schönheit und Eigenart im
Hinblick auf die Erlebnis- und Erho-
lungsfunktion für den Mensch

Berücksichtigung von Maßnahmen zur
möglichst landschaftsverträglichen Ein-
bindung des Sonder-gebietes und zur
Kompensation verbleibender Beeinträch
tagungen:

Vorgaben zur Entwicklung der Flä
cheninnerhalb des Solarparks
Erhalt/ Entwicklung von randlichem
Gehölzbestand

Mensch und T Bundesnaturschutzge-
Gesundheit l setz (BNatSchG)

Sicherung der landschaftlichen Viel-
falt. Schönheit und Eigenart in ihrer
Bedeutung als Erlebnis- und Erho-
lungsraum für den Menschen

Berilcksichtigung von Maßnahmen zur
möglichst landschaftsverträglichen
Einbindung des Sondergebietesl siehe
Pkt."Landschaftsbild"

Kultur- und l Denkmalschutzgesetz
Sachgüter l des Landes Rheinland

Pfalz (DSchG)

Erhalt und Pflege von Kulturdenk-
mälern. außerdem deren
wissenschaRliche Erforschung und
das Einbeziehen derErgebnisse
dieser Forschung in die öffentliche
Bildung und Erziehung

Keine Auswirkungen durch die Pla
nung zu erwarten

1.6 Planungsalternativen - in Betracht kommende anderweitige Planungs
möglichkeiten
Auf Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgt eine Prüfung etwaiger Planungs- und Standort-
alternativen. Diese kommt zu dem Ergebnis. dass sich weder Planungs- noch
Standortalternativen aufdrängen.

© Faßbender Weber Ingenieure PartGmbB ' 56656 Brohl-Lützing PV UB Grünebach.docx



Begründung zum Bebauungsplan, Umweltbericht
Sondergebiet Photovoltaikanlage Grünebacher Hütte'', Ortsgemeinde Grünebach

Seite ll
Juni2021

2 Beschreibung und Bewertung der natürlichen Grundlagen
In den folgenden Kapiteln wird der Zustand von Natur und Landschaft nach seiner Eignung und
Funktion im Naturhaushalt. seiner Bedeutung für die an Natur und Landschaft gebundene Er-
holung sowie deren Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen bewertet.

Das Plangebiet mit einer Größe von etwa 0,9 ha ist dem westlichen Siedlungsrand der Ortschaft
Grünebach um etwa 400 m vorgelagert.

Das Plangebiet stellt sich als Teilbereich einer größeren, aufgefüllten und brachliegenden La-
gerfläche in der Helleraue dar, auf der sich ein leerstehendes Gebäude sowie eine kleine
Wellblechhalle befinden.

Die Fläche wird schon seit längerem nicht mehr genutzt, so dass sich flächendeckend eine
spärliche Pioniervegetation ausgebildet hat. Am südöstlichen Rand der Fläche befinden sich
acht Schüttgutboxen aus Beton. Die südlich sowie östlich gelegenen Böschungen sind spärlich
mit Gehölzen bewachsen

Der aufgefüllte Bereich ist eben und befindet sich auf einer Höhe von rd. 201 m ü. NN sowie
etwa zwei Meter oberhalb der angrenzenden Bachaue und somit außerhalb des festgesetzten
Uberschwemmungsbereichs

Im Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen an die lückig gehölzbestandene
Böschung an, im Süden befindet sich die Heller mit ihren uferbegleitenden Gehölzen.
Im Norden schließt sich eine Baumhecke auf der Böschung zur L 284 an.

Naturräumlich gesehen liegt das Gebiet zwischen "st)dlichem" und "nördlichem Hellerbergland"
n der Niederung der Heller. Der Talraum ist dicht besiedelt. Die unbebauten Abschnitte des

Hellertals sind durch Wiesen geprägt.

Elächenaröße
Der vorgesehene Geltungsbereich des Bebauungsplans weist eine Flächengröße von etwa 0,9
Hektar auf.
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2.1 Schutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensräume
Biotop-/Nutzunqstvpen

Das Plangebiet stellt sich als aufgefüllte und verdichtete, teilversiegelte LagerHäche dar. die mit
einer schütteren Ruderalflora bewachsen ist. Im Bereich der östlichen und südlichen Böschung
haben sich wenige Einzelgehölze angesiedelt. Auch der angrenzende Böschungsbereich zur L
284 sowie der Bereich unmittelbar an der Heller sind mit Gehölzen bestanden

Die heutige potentielle natürliche Vegetation (hpnV) im Gebiet ist der Stieleichen-Hainbu-
chenwald (Silikat). l
Folgende Biotop-/Nutzungstypen können im Plangebiet und dessen räumlichen Umfeld diffe-
renziert werden (Die Einteilung erfolgt gemäß dem Kartierschlüssel zur Biotopkartieranleitung
filr Rheinland-Pfalz.)

Lagerplatz (teil-) versiegelt (HT4. gt4, oq, tu)
Das Plangebiet ist eine Teilfläche eines ehemaligen seit ca. 10 Jahren brachliegenden aus-
gefüllten und geschotterten Lagerplatzes. Im Laufe der Jahre hat sich auf der Fläche eine
schüttere RuderalHur ausgebildet (vgl. Abb. 2). Vereinzelt haben sich kleinere junge (Pio-
nier-) Gehölze, insbesondere im Bereich der Böschungen und Randbereiche. angesiedelt
Zu nennen sind hier Weiden, Birken und vereinzelt auch Ginstersträucher.
Am südöstlichen Rand des Geltungsbereiches befinden sich mehrere Schüttgutboxen aus
Betonwänden (HN4, vgl. Abb. 2, re. Bildrand u. Abb. 3). Hier sind auch kleinere Müllabla-
gerungen vorhanden

Abbildung 2. bFacl reg- lde Lagerfläche im Bene h des geplanten Sondergebiete.

l Quelle: www.geoportal.rlp.de
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Die östliche Böschung des Lagerplatzes setzt sich teilweise aus verbrachten Grünlandbe-
ständen (EEO) (, vermoostem Rohboden- bzw. Schotterbereichen sowie niederwüchsigen
Einzelbäumen(BF3), Baumgruppen(BF2) und Sträuchern(BB2) wie Hainbuchen, Eichen
Weiden und Ginsterbüschen zusammen (siehe Abb. 4). Im unteren Bereich der Böschung
ist die Vegetation abschnittsweise mit Brombeeren durchsetzt (Brombeergestrüpp)

g4

Die südliche Böschung ist im Bereich unterhalb des geplanten Solarparks im westlichen
Abschnitt gehölzbestanden (Böschungshecke, Jungwuchs) im östlichen Abschnitt befinden
sich nur wenige Einzelgehölze (BF3). sowie eine kleine Lagerstelle mit Garten- u. Grün-
schnittabfällen. Auch hier ist die Böschung abschnittsweise mit Brombeeren durchsetzt.
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Abbildun95: Südlicher Böschungsabschnitt unterhalb des geplanten Solarparks, re

Fettwiese (EAO)
Im östlichen Anschluss an den Geltungsbereich befindet sich ein etwa 1 ,9 ha großer Wie-
senschlag (intensiv genutztes Auengrünland), der gemäß Aussage des Biotopkatasters
Rheinland-Pfalz zum Biotopkomplex "Heller zwischen Alsdorf und Sassenroth" gehört (vgl
Abb.6)

g im östlichen an das

'jipq"

Böschungshecke (BD4>
Nördlich an das Sondergebiet anschließend befindet sich zwischen Fahrbahn und geplan-
tem Solarpark eine Böschungshecke. Bestandsbildend sind hier vor allem Haselnuss.
Hainbuchen, Weiden, Hollunder. Die Gehölze werden im Rahmen von turnusmäßigen Un-
terhaltungsarbeiten auf den Stock gesetzt (vgl. Abb. 7, linke Bildhälfte). Im
Ubergangsbereich zur Lagerfläche hat sich ein Brombeergebüsch mit einzelnen Gehölzen
ausgebildet.
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saecke entlang der L284 im Norden des

Mittelgebirgsnuss (FOI)
Südlich der geplanten Photovoltaikanlage fließt die Heller mit ihren begleitenden Uferge-
hölzen. Der etwa 6 bis 10 m breite Flusslauf ist im Bereich der Siedlungsfläche eingeengt,
weist aber insgesamt mit Ufergehölzen und kleinen Stromschnellen eine relativ naturnahe
Ausprägung auf.
Gemäß Biotopkataster Rheinland-Pfalz unterliegt der Flusslauf in diesem Abschnitt dem
Biotoppauschalschutz nach $ 30 BNatSchG und wurde als kleiner, bedingt naturnaher Mit-
telgebirgsfluss(BT-521 3-0525-2009) auskartied

Heller südlich des Plangebiets

k
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Ufergehölz (BEO)

Entlang der Heller unterhalb des geplanten Solarparks zieht sich ein beidseitiger Saum aus
Erler und Weiden (vgl. Abb. 8). Im Komplex mit dem Fließgewässerbiotoptyp sind auch dle
begleitenden Ufergehölze gemäß $ BNatSchG geschützt

Birken-Eichenmischwald(AB2)
oberhalb der nördlichen Straßenseite der L 284 erstreckt sich ein Mischwald aus Birken

und Eichen, der früher als Niederwald genutzt wurde (tdl)

Bahnlinie (HD3)
unmittelbar oberhalb des südlichen Ufers der Heller verläuft die Bahnlinie Betzdorf-- Ha

ger

Gebäude (HNI):
westlich des Geltungsbereiches befindet sich eine Wellblechhalle auf der ehemaligen La-

gerfläche. Die Halle ist von Pioniergehölzen umgeben. Westlich grenzen Schüttgutboxen
sowie eine mit Betonplatten befestigter Bereich an

Wirtschaftsweg unbefestigt(VB2)
Südlich des Gebiets verläuft unterhalb der Böschung ein VViesenweg parallel zur BÖ
schung bzw. der Heller.

Bundes, Landes, Kreisstraße(VA2):
Nördlich des Plangebietes verläuft die L 284. Im Übrigen wird das gesamte brachliegende
Industriegelände im Westen von der L 384 erschlossen.
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Tierwelt
Faunistische Erhebungen wurden im Zusammenhang mit der Planung nicht durchgeführt.
Hinsichtlich des Habitatpotenzials weisen die unmittelbar betroffenen Flächen gegenüber den
angrenzenden Strukturen nur ein sehr geringes Lebensraumpotential auf.
Habitatangebote (Refugial-/ Brutbiotope) bestehen in den nördlich angrenzenden Wäldern und
Gehölzstrukturen insbesondere für spezialisierte Waldarten sowie im Bereich der Heller. Es be-
finden sich keine im Biotopkataster von Rheinland-Pfalz erfassten Biotope im
Untersuchungsgebiet.

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. schutzwürdiae Biotope

Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten. Es grenzt jedoch im Osten und Süden un-
mittelbar an die Natura 2000 Gebiete Vogelschutzgebiet "Westerwald" (VSG-531 2-401) und an
das FFH -- Gebiet "Sieg" (FFH-521 2-302, nur im Süden) an. Hierzu wurde jeweils eine Verträg-
lichkeitsprognose erstellt, die zu dem Schluss kommt, dass keine erheblichen
Beeinträchtigungen durch die Umsetzung der vorliegende Planung in Bezug auf die Erhaltungs-
ziele der Natura 2000 Gebiete zu erwarten sind

Nähere Angaben zu den Natura 2000-Gebieten sind den entsprechenden Verträglichkeitsprog
nosen zu entnehmen

Biotookartierte Flächen

Südlich und östlich des Plangebiets befindet sich das schutzwürdige Biotop "Heller zwischen
Altdorf und Sassenroth" (BK-5213-0003-2012), welches eine Gesamtgröße von 19,3 ha auf-

Geö/efsbeschne/Z)t/ng. Flusslauf der Heller zwischen Alsdorf und Sassenroth mit angrenzenden
Grünlandbeständen. Der etwa 6 bis 10 m breite Flusslauf ist im Bereich der Siedlungsflächen
eingeengt, weist aber insgesamt mit Ufergehölzen und kleinen Stromschnellen eine relativ na-
turnahe Ausprägung auf. Die Grünlandbestände werden überwiegend intensiv genutzt, weisen
n Teilbereichen aber auch eine typische Vegetation auf. Einbezogen wurde auch der Zusam-

menfluss mit dem Daadebach, ein Bereich mit häufigeren Uberschwemmungen, Hochflutrinnen
sowie Ufergehölzen. Eine hier gelegene ehemals artenreiche Tal-Feuchtwiese mit Geranium
palustre wurde zur Gewerbeansiedlung (Norma) teilangeschüttet und liegt brach. wobei noch
ein gewisser auetypischer Artenreichtum erhalten ist.

Der Biotopkomplex ist auf Grund der naturnahen Ausprägung des Fließgewässers, des Struk-
turreichtums und des noch hohen Anteils an (meist artenarmen) Auegrilnland schutzwürdig
Das Gebiet ist ein bedeutendes Element im Fließgewässerverbund des FFH-Gebietes Sieg
Heller und Daadebach sind wichtige Vernetzungsachsen zwischen Hohem Westerwald und
Siegtal über den montane Floren- und Faunenelemente das Siegtal erreichen. Besonders die
noch erhaltenen Grünlandbereiche sind hier wertvolle Trittsteinbiotope.

Schufzz/e/: Erhalt und natürliche Entwicklung des Fließgewässers durch natürliche Entwicklung
und geeignete Maßnahmen. Erhalt und Entwicklung artenreichen Grünlands durch geeignete
Nutzung

Bewegt/ng. internationale Bedeutung / gering beeinträchtigt / Entwicklungstendenz nicht beur-

weist

teilbar
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Auf den Hangzonen nördlich des Plangebiets bzw. nördlich der Landesstraße dehnt sich das
schutzwürdige Biotop "Niederwälder nördlich Grünebach" (BK-521 3-01 23-2009) aus. welches
eine Gesamtgröße von 28 ha aufweist.
Geb/essl)esche/dung. Niederwälder an den nördlichen Hängen des Hellertales bei Grünebach
Im westlichen Gebietsteil findet sich ein ehemaliger, kleiner Steinbruch mit etwa 5 m hohen
Felsen. Das Gebiet ist auf Grund der kulturhistorisch wer&ollen Niederwaldnutzung und des
Vorkommens geschützter Biotoptypen schutzwürdig. Der Biotopkomplex ist für Fels und Nie
derwald bewohnende Arten ein bedeutendes Trittsteinbiotop im Nördlichen Hellerbergland
Schufzz/e/; Erhalt der Felsen durch natürliche Entwicklung und gegebenenfalls Freistellung. Er-
halt der Niederwälder durch geeignete Nutzung.

Bewertung. regionale Bedeutung / Beeinträchtigung nicht erkennbar / Entwicklungstendenz
nicht beurteilbar

r'3 Abbildung 10: Schutzwitrdige Biotope im Umfeld des Plangebiets(unmaßstäblich>:

In diese schutzwürdigen Biotope eingelagert sind folgende Biotope:
Heller zwischen Grünebach und Altdorf' (BT-521 3-0525-2009)

Niederwald nördlich Grtlnebach" (BT-521 3-0527-2009>

Die Heller wurde als pauschal geschiltztes Biotop nach $ 30 BNatSchG eingestuft

2 Quelle: Landschaftsinfomlationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (www.naturschutz.rlp.de)
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im Umfeld des Plangebiets

r')

3 Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (www.naturschutz.rlp.de)
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Biotop-/ Nutzungs-
pen

yp/ Nr.

  $          ä  
Birken-Eichen-
mischwald

AB2 6-7 6 6 6-7 6 6-7 7 BK.VSG hoch

Böschungshecke BD4 5-6 5 4-5 4 5 5 6   hoch

Ufergehölz BEO 5-6 4-5 4 5 5 5-6 4-5 6 BK
930.FFH,\

SG

hoch

Einzelbaum BF3 4 2 3-4 3-4 5-6 3 5   mittel
Fettwiese EAO 4 4 4 5 5-6 4 5 FFH mittel

Mittelgebirgsnuss FOI 6 5 5-6 6-7 6 7 6-7 BK. $30
VSG,FFH

hoch

Bahnlinie HD3 l l   l 2   2   sehr
gering

Gebäude HNI         2   l   sehr
gering

Schüttgutboxen N4 l l l   2 l l   sehr
gering

Lagerplatz
versiegelt

]T4. gt4
)q.tu

1-2 1-2   2 1-2 1-2 3   gering

Landesstraße VA2         2       sehr
gering

Wiesenweg
unbefestigt

B2 4 3 2-3 3 3 2 5 BK,$30
aSG.FFH

mäßig-mit-
tel
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Erläuterungen der Bewertungskriterien

Gefährdungsgrad. Seltenheit und Verbreitung (Raritätl

Parameter Rote Liste der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten sowie der Lebensräume Vorkommen (regi-
onal) seltener, potentiell gefährdeter oder gefährdeter Arten
pessimale bis optimale Lebensraumbedingungen
vegetationsfreie Fläche, Innenstadt mit dichter Bebauung, Industriegebiete. durch Emission
stark belastet
sehr intensive landwirtschaftliche Nutzflächen, durch Emission stark belastete Bereiche
Intensiväcker. stark verarmtes Grünland. Sport-/Zierrasen

Wertstufe 1-9
Wertstufe l

Wertstufe 2

Wertstufe 3

Wertstufe 4
Wertstufe 5

Nutzfläche (eutrophe. nivellierte Einheitsstandorte). Ubiquisten der Siedlungen

Nutzfläche mit geringer Anzahl standortspezifischer Arten, hohe Benutzungsintensität. Äcker
und Wiesen ohne spez. Flora und Faunal Siedlungsgebiete mit intensiv gepflegter Anlage
artenarme Wälder, Feldgehölze mit wenigen regional spez. Arten, Acker und Wiesen mit stand-
ortspez. Arten. Sukzessionsfläche
extensiv genutzte Flächen mlt Rote-Liste Arten, oligotrophen Arten; Hecken, Bachsäume, Suk-
zessionsfläche mit Magerkeitsanzeigern, Wiesen und Acker mit stark zurückgehenden Arten.
extensive Kulturökosysteme, Komplex mit bedrohten Arten. mit größerem Aktionsraum
Gebiete mit überregionaler, gesamtstaatlicher Bedeutung alt., oligotrophe Ökosysteme mit
Spitzenarten. geringe Störungen, großflächig.

Wertstufe 6

Wertstufe 7

Wertstufe 8
Wertstufe 9

Natürliche Arten- und Strukturvielfalt (Diversität)
abhängig von der Schichtstruktur (Kraut-. Strauch- und Baumschlcht) von der Habitat- und Strukturvielfalt (Totholz. Altholz
Steinhaufen, ...) und der natürlichen Artenvielfalt
geringster Wert (0): vegetationslose, teilversiegelte Flächen
höchster Wert (9): vielfältig strukturierte. artenreiche Naturwälder

Hemerobie, Maturität (Skala von 1-9)
Grad der menschlichen Einflussnahme (metahemerobe Ökosysteme bis ahemerobe Systeme. ohne menschliche Einfluss
nahme) und Reifegrad (Zeitraum bis zur Entwicklung der Biozönose).

Isolation. Vernetzung, Flächengröße (Skala von 1-9):
räumlich/funktionaler Verbund von Lebensräumen

Repräsentanz im Naturraum (Skala von 1-9):
un-/typisches Ökosystem des Naturraums

Ersetzbarkeit, Entwicklungsdauer. Regenerationsfähigkeit (Skala von 1 -9)
räumliche und zeitliche Dimension der VViederherstellbarkeit von Okosystemen.

Entwicklungspotential (Skala von 1 -9)
Zusammenwirken der Standortfaktoren für die Bildung differenzierter Ökosystemtypen

Sch utz kategorien :
Diese Spalte enthält Angaben über bestehende Schutzkategorien
$30/ $15 - nach $ 30 BNatSchG bzw. $ 1 5 LNatSchG besonders geschützte Biotope
BK - Schutzwürdiges Biotop nach Biotopkataster Rheinland-Pfalz
FFH - Lage in einem FFH-Gebiet
VSG - Lage in einem Vogelschutzgebiet
P.v.B. - nach Planung vernetzter Biotopsysteme zu erhalten und zu entwickeln

2.2 Schutzgut Boden
Im Planungsgebiet stehen keine natürlichen Böden an. Es handelt sich um eine gegenüber dem
natürlichen Bodenniveau rd. 2 m starke, verdichtete Auffüllung mit unbekannten Stoffen. Der
Auffüllungskörper ist oberflächlich mit einer Schotterschicht abgedeckt. Oberboden ist im ge-
samten Bereich so gut wie keiner vorhanden

Die Fläche ist als Bodenschutzfläche "Ablagerungsstätte Grtlnebach, Grünebacher Hütte" aus-
gewiesen (Verdacht auf Ablagerung von schwermetallhaltigem Abfall aus der
Kupferverhüttung)

© Faßbender Weber Ingenieure PartGmbB . 56656 Brühl-Lützing PV UB Grünebach.docx



Begründung zum Bebauungsplan, Umweltbericht
Sondergebiet Photovoltaikanlage Grünebacher Hütte'', Ortsgemeinde Grünebach

Seite 21

Juni2021

Tabelle 4: Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprägung und Schutzwürdigkeit/ Schutzbediid.

2.3 Sch utzg ut Wasser
Der Raum liegt im Bereich devonisch geprägter Grundwasserlandschaften aus Schiefer und
Grauwacken. Die Grundwasserüberdeckung wird als mittel eingestuft, mit einer Grundwasser-
neubildungsrate von ca. 25-50 mm/a ist die Grundwasserneubildung als gering einzustufen

Der anstehende Auffüllkörper weist keine hydromorphen Merkmale auf.
Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Etwa 25 m südlich des Plangebiets
verläuft die Heller (Gewisser ll. Ordnung). Diese unterliegt dem Pauschalschutz nach $ 30
BNatSchG (siehe Kap. 2.1)

Wasserschutzgebiete werden nicht tangiert.

Tabelle 5. Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprägung und Schutzwürdigkeit/ SchutzbedCld-
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  Keitaes sclluiz rules Pyassers
Eignungs-/ Bewertungskriterien Ausprägung Schutzbedürftigkeit

p Grundwasserneubildung gering mäßig

. Grundwassertiberdeckung mitte  B Nitratrtlckhaltevermögen genng

e Wasserschutzgebiete nicht betroffen  
e Oberflächengewässer m Umfeld hoch

Eignungs4 Bewertungskriterien l Ausprägung l Schutzbedürftigkeit

Bodentyp: Regosole und Braunerden aus Bimstephra

Seltenheit/Verbreiterung des Bodentyps    
 

Lebensraumfunktlon mäßig -mittel mäßig

Natürlichkeit des Bodens sehr gering

keine Angaben
möglich  Nutzbare Feldkapazität

Nitratrückhaltevermögen keine Angaben
möglich  

nato)rliches Ertragspotentia keine Angaben
möglich  

Archivfunktian (naturnahe und kultur- und naturhistorisch
bedeutsame Böden) h-  Empfindlichkeit gegenüber Bodenerosion

Empfindlichkeit gegentlber Bodenbefestigung/-versiege-
ung

genng  
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2.4 Schutzgut Klima/Luft
Das Plangebiet liegt in einer Übergangslage zwischen dem maritim geprägten Klima Westeuro-
pas und dem kontinental geprägten Klima des europäischen Festlandes.

Der Lagerplatz kann dem Klimatop "Gewerbe-/Industrie" mit einer erhöhten Abwärmebelastung
zugeordnet werden. Tagsüber heizt sich die vegetationsarme Schotterfläche auf und gibt die
gespeicherte Wärme in der Nacht wieder an die Umgebung ab. Mildernd wirkt sich die Tallage
in der Helleraue sowie die angrenzenden großflächigen Waldgebiete auf die Fläche aus. Von
einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen der klimameliorativen Leistung der Fläche und
siedlungsklimatischen Verhältnisse ist nicht auszugehen.

Tabelle 6. Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprägung und Schutzwürdigkeit/ SchutzbedtirF

2.5 SchutzgutLandschaft
Naturräumlich gesehen liegt das Plangebiet zwischen "südlichem" und "nördlichem Hellerberg-
land" in der Niederung der Helleraue. Der Talraum des Kastentales ist dicht besiedelt. Die
unbebauten Abschnitte des Hellertals sind durch wiesen geprägt.

Die beplante Lagerfläche befindet sich unweit der Einmündung des Daadenbach in die Heller.
Charakterisiert wird die Landschaft hier vorrangig durch das Zusammenspiel des angrenzenden
Grünlandes in der Helleraue sowie der Heller mit ihren Ufergehölzen, die sich wie ein schmales
Band durch die Landschaft schlängelt sowie den angrenzenden bewaldeten Talhängen.
Visuell begrenzt wird der Talraum im Norden und Osten durch die steil aufsteigenden bewalde-
ten Hänge des Druidenstein sowie im Süden und Westen durch die Ufergehölze der Heller.
Vorbelastungen des Landschaftsraumes bestehen hinsichtlich der Gebäude der "Grünebacher
Hütte", der beiden Gebäude auf dem Lagerplatz selbst, zwei Hochspannungstrassen, der Lan-
destraße im Norden sowie der Bahnlinie Betzdorf -- Haiger im Süden des Tals

Der vorgesehene räumliche Geltungsbereich ist aufgrund der topograüschen Bedingungen und
den umgebenden Gehölze an der Landesstraße und an der Heller bis auf östliche Richtungen
visuell gut abgeschirmt.
Vom Plangebiet bestehen u.a. Sichtbeziehungen über die nach Osten anschließende Talmulde
auf die Häuser von Grünebach

© Faßbender vVeber Ingenieure PartGmbB ' 56656 Brühl-Lützlng PV UB Grilnebach.docx

  KeitQes schutz rates Klima / LUH

  Eignungs4 Bewertungskriterien Ausprägung Schutzbedürftigkeit

  . klimatische Ausgleichsfunktion(Ausgleichsraum) genng gering

  p Einfluss auf siedlungsklimatische Bedingungen gering gering

  p Immissionsbelastung genng gering

  . thermische Belastung hoch genng
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Abbildung 12: Blick auf das Planungsgebiet aus der Hel:eraue {B\ickr\chtung Ost +
West)

'nl

E

Abbildung 13: Blick aus dem Pfanungsgebiet in Richtung Gri#nebach(Blickrichtung West + Ost)
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Tabelle 7: Eignungs- t,ind Bewertungskriterien, Ausprägung t.lnd Schutzwürdigkeit/ Schutzbe-
d€jrftiakeit des Seht,ltzat,lies Landschaft
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Erlebniswirksame
Strukturen
1 . Einzelelemente und Strukturen

Eignungs4Bewertungskriterien

Ausprägung Einstufung Schutzbedürf-
tigkeit

Gebüsche/ Gehölzränder. Wald. Waldränder Bewaldete nördliche
Hangzonen

mittel-hoch hoch

markante Einzelbäume, Baumgruppen. Al-
leen

Bäume und Baumrei-
hen vereinzelt
vorhanden.ohne be-
sondere Markanz

mittel mittel-hoch

Offenlandflächen. Wiesen/ Weiden. Acker-
and

Grünland im Anschluss
an das Plangebiet

mitte mittel-hoch

Wegralne, bäume. Ruderalfluren Im Plangebiet selbst
und auf den BÖ-
schungsbereichen

mittel mittel-hoch

Siedlungen.(dörfliche) Siedlungsränder mäßig mäßig mittel

kulturhistorisch/ baugeschichtlich bedeu-
tende Struktur und Anlage

Grünebacher Hütte mitte rnltte

geomorphologische Kleinstrukturen. BÖ
schungen. Terrassen

teils steile Hangzonen
im Anschluss: offene
Felsformation oberhalb
der Grünebacher Hirte

mittel-hoch mittel hoch

Stillgewässer. Weiher. Teiche      
Fließgewässer Heller mit Ufergehölzen mittel bis hoch mittel bis hach

2. Komplexe Strukturen und Eigenschaften
Eignungs#Bewertungskriterien

Ausprägung Einstufung Schutzbedürf-
tiakeit

Naturnähe/-ferne 'nitte mitte mittel-hoch

andschaftskulturelle Eigenart mittel mittel-hoch mittel-hoch

Ensemblewirkung von Gebäuden. baulichen
Anlagen

gering gering gering

andschaftliche Vielfalt mittel mittel-hoch mittel-hoch

Sichtbeziehungen. $ichtachsen mittel mittel mittel

räumlich verbindende Struktur, Gliederungs-
elemente

Gehölzstrukturen rand-
ich und im Anschluss

mittel-hoch hoch

Störung durch Geruch      
Störung durch Lä rm naittel mittel  
Störung durch Zerschneidung mitte mittel  
Störung durch Verfremdung (industr./ ge-
werbl. Großbauwerke. Abbauflächen u.ä

mittel mitte  
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2.6 Schutzgut Mensch
Aufgrund der anthropozentrischen Betrachtungsweise im Rahmen der Analyse und Bewertung
der sonstigen Schutzgüter wird für eine Betrachtung des Umweltzustands unter dem Punkt
Mensch und Gesundheit" auf diese sonstigen Schutzgütern verwiesen.

Nachfolgend wird auf Aspekte eingegangen, die vorrangig im Zusammenhang mit dem Schutz-
gut "Mensch und Gesundheit" stehen

Immissionen

Als gebietsrelevante Emission befindet sich etwa 10 m nördllich des Plangebiets die Landes-
straße 284, welche nach Betzdorf führt und als wichtige Verbindungsachse im Hellertal dient.
Weiterhin ergeben sich Geräuscheinträge durch die Bahnlinie Betzdorf -- Haiger. die ebenfalls
m Talbereich verläuft.

Erholunqsfunktion. Freizeitnutzu!)q
Der Teillandschaftsraum weist aufgrund des weitgehend kulturlandschaftlich typischen Charak-
ters, der abwechslungsreichen Geländetopografie und der mäßigen Intensität von
Vorbelastungen eine gute Eignung für landschaftsgebundene Erholungsformen auf.

Wanderwege finden sich entlang der bewaldeten Berghänge im Norden sowie im Offenland auf
der gegenüberliegenden Seite von Grünebach
Der unmittelbare Geltungsbereich sowie die angrenzenden Grünlandflächen sind nicht durch
Wege erschlossen

Tabelle 8. Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprägung und Schutzwürdigkeit/ Schutzbe

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
An Kulturgütern ist im Umfeld des geplanten Vorhabens die rd. 200 m in westlicher Richtung
gelegene "Grünebacher Hütte" zu nennen, die unter Denkmalschutz steht und zum Besuch ge-
öffnet ist. Zu sehen ist der alte Hochofen. Geräte und Werkzeuge sowie Utensilien der
Hüttenarbeiter und eine Fotodokumentation
Im Plangebiet selbst sind keine Kultur- und Sachgüter bekannt

Tabelle 9: Eignun98- und Bewerte.ingskriterien, Ausprägung und Schutzwtlrdigkeit/ Schutzbe
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  Keit aes bcDutz lies Mensch
Eignungs+ Bewertungskriterien Ausprägung Schutzbedürftigkeit

. Erholungsfunktion

. Wohnbereiche/ Siedlungen. besondere Funktionen
derSiedlungen

. Ungestörtheit von Immissionen

B Forst- und Landwirtschaft, Rohstoffversorgung

motel chtunmittelbar

 

  keltdes Schutz utes Kultur und sonett !e Sach  
Eignungs-/ Bewertungskriterien Ausprägung Schutzbedürftigkeit

. Erfahrbarkeit. Erreichbarkeit. kulturgeschichtliche
Lesbarkeit

. historischer Wert, Zeugnlswert    
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3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht
durchführung der Planung(Nullvariante)
Bei Nichtdurchführung der Planung ist nicht mit relevanten Veränderungen des Umweltzustands
zu rechnen

Es ist davon auszugehen. dass die Fläche früher oder später wieder einer Nutzung als Gewer-
befläche zugeführt wird. Diesbezüglich sind keine relevanten Veränderungen gegenüber dem
derzeitigen Umweltzustand zu erwarten.

Grundsätzlich wird die bioökologische Funktion der Gehölzstrukturen mit zunehmendem Reife-
grad tendenziellansteigen.

4

4.1

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfüh
rung der Planung

Voraussichtliche Umweltauswirkungen
Der Bebauungsplan wird ein Sondergebiet "Solarpark" festsetzen

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Verwirklichung der Planung sämtliche Vegeta-
tionsstrukturen im Sondergebiet beseitigt werden

Durch die Uberstellung der Fläche mit den Modultischen geht eine sehr geringe Versiegelung
einher. die noch vorhandenen ökologischen Bodenfunktionen und die Versickerungsfähigkeit
des Bodens bleiben weitgehend erhalten.

Das Landschaftsbild wird im Zuge der Umsetzung der Planung zusätzlich beeinträchtigt, da der
Solarpark aus östlichen Richtungen wahrnehmbar sein wird. Hier istjedoch zur Vermeidung von
Beeinträchtigungen eine Eingrünung des Sondergebietes entlang der östlichen Grenze geplant.
Risiken für die menschliche Gesundheit. das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel
durch Unfälle oder Katastrophen) sind im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Bebau-
ungsplans nicht zu erkennen. Erhebliche Umweltauswirkungen aufgrund der eingesetzten
Techniken und Stoffe sind nicht zu erwarten

Eine Kumulierung mit Auswirkungen von etwaigen Vorhaben benachbarter Plangebiete ist nicht
zu erwartenl Vorhaben im näheren Umfeld sind nicht bekannt.

4.1.1 Pflanzen, Tiere, Lebensräume
Wertvolle Lebensräume oder kartierte Biotope sind auf der Lagernäche im Geltungsbereich
nicht vorhanden. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die von der Planung betroffenen Flä
chen potentiellen Lebensraum hinsichtlich einer xerothermen Insekten- und Pflanzenwelt bilden
Im Zuge der Verwirklichung der Bauleitplanung werden durch die Bauarbeiten voraussichtlich
zumindest teilweise Vegetationsstrukturen innerhalb des Geltungsbereiches temporär bean-
sprucht. Betroffen ist weitestgehend eine schüttere Ruderalflur, die sich auf der Schotterfläche
im Laufe der Zeit ausgebildet hat.

Vegetation

Mit der Beseitigung der Vegetationsstrukturen gehen die derzeitigen Habitatfunktionen verloren
Gleichzeitig ist durch die auftretenden Verschattungseffekte unter den Modultischen sowie dem
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unterschiedlichen Niederschlagsanfall langfristig eine differenzierte Ausbildung in der Vegetati-
onszusammensetzung zu erwarten, die zu einer weiteren Auffächerung des
Lebensraumspektrums und damit zu einer artenreicheren Vegetationszusammensetzung führt.

Tierwelt. Habitatootential

Im Rahmen der Umsetzung der Planung ist es erforderlich zu Sicherungszwecken das Sonder-
gebiet umlaufend mit einem ca. 2 m hohen Zaun mit Übersteigschutz einzufrieden. Die
Unterkante des Zaunes liegt entsprechend der Geländetopographie mindestens 15 cm über
dem Boden. Somit kann gleichzeitig eine Durchgängigkeit für Tiere wie Igel und Hase zukünftig
gewährleistet werden

Da für diese Tiergruppe auch die bisherige Nutzung der Fläche als Lagerfläche nur einen be-
dingt geeigneten Lebensraum darstellte, sind die Auswirkungen durch das Vorhaben auf diese
Tiergruppe nur von untergeordneter Bedeutung. Vielmehr werden diese Tierarten zukünftig
n den geplanten Biotopstrukturen im Bereich der östlichen Böschung neue Lebensräume fin-

den

Durch die Einzäunung. besteht für größere Säugetierarten (Rehe. Hirsche. Wildschweine) keine
Möglichkeit mehr. die Fläche zu frequentieren. Allerdings befinden sich im Umfeld der geplanten
Photovoltaikanlage ausreichend Offenlandbereiche auf die diese Tiere ausweichen können. Es
besteht somit auch im Hinblick auf diese größeren Säugetiere keine erheblichen Auswirkun-
gen durch die Planung

Während der Bauphase können akustische und optische Störreize - i.d.R. während der Tages
stunden - auftreten

Durch die zukünftige Nutzung ist keine relevante Zunahme von Störreizen zu erwarten.
Relevante Beeinträchtigungen der Fauna in den angrenzenden Gehölzen sind nicht zu befürch-
ten

Insgesamt wird die Beeinträchtigungsintensität hinsichtlich des Schutzguts "Pflanzen, Tiere, Le
bensräume" als gering eingestuft.

4.1.2 Boden

Durch die vorhabensbedingte Wahl einer gerammten Konstruktion für die Modultische auf Pfos-
ten kann der Eingriff in das Schutzgut Boden durch Befestigung bzw. Versiegelung fast
vollständig vermieden werden. Es entsteht lediglich eine flächenmäßig geringfügige "Bodenver-
drängung" im Bereich der gerammten Pfosten

Die Errichtung der Trafostation soll gemäß der zukünftigen Betreiberfirma außerhalb des Be-
bauungsplanes, an der Einfahrt des Geländes erfolgen. Da die Fläche bereits fast vollständig
versiegelt und befestigt ist, werden durch die Umsetzung der Planung keine zusätzlichen Bo-
denfunktionen beeinträchtigt werden.

Die Beeinträchtigungsintensität hinsichtlich des Schutzguts "Boden" wird als gering eingestuft.
Es werden sich keine nachhaltigen Beeinträchtigungen des Bodens durch die Umsetzung der
Planung ergeben
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4.1.3 Wasser
Der Wasserhaushalt wird im Bereich der mit Modultischen überstellten Flächen lediglich minima
verändert. In den Zwischenräumen der Module bilden sich "Abtropfkanten", an denen die ab-
laufenden Niederschläge abtropfen. Solche Zwischenräume bestehen zwischen allen Modulen
Kleinräumig kommt es so zu einer gewissen Umverteilung der Niederschläge, insgesamt be-
trachtet kommt es jedoch zu keiner nachhaltigen Veränderung der örtlichen Standortstrukturen.
Sofern eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet erfolgt, bleibt
die örtliche Wasserbilanz erhalten

Die geringe Rammtiefe der Pfosten in Verbindung mit der etwa 2 m hohen Aufschüttung des
Plangebietes lassen keine erheblichen Eingriffe in grundwasserführende Bodenzonen erwarten.

Zum Schutz vor Einträgen und Verunreinigungen werden die Trafostationen mit Einbauten zum
Havarieschutz (Ölwanne. bzw. geeigneter Anstrich des Betonkörpers sowie Öldruck-Überwa-
chung) ausgerüstet

Zusätzlich ist geplant bei der Modulreinigung auf den Einsatz von Reinigungsmitteln zu verzich-
ten. Es erfolgt lediglich eine mechanische Reinigung mit Wasser.
Anfallendes Oberflächenwasser der Trafostation wird seitlich zur Versickerung gebracht.

Wasserschutzgebiete und/oder Uberschwemmungsgebiete werden nicht tangiert.

Insgesamt wird die Beeinträchtigungsintensität hinsichtlich des Schutzguts "Wasser" als gering
eingestuft

4.1.4 Klima/ Luft

Da kaum Versiegelung erfolgt, findet praktisch keine Veränderung der derzeitigen Klimasitua-
tion statt. Die aufgeständerte Bauweise verhindert einen Luftstau
Der differenzierte Wechsel von beschatteten und unbeschatteten Bereichen führt lediglich zu
einem kleinräumigen Wechsel des Mikroklimas. großräumige Auswirkungen sind dadurch je-
doch nicht zu erwarten. Der kleinklimatische Wechsel führt jedoch zu einer differenzierten
Lebensraumausbildung und damit zu einer Erhöhung der Artenvielfalt auf der Fläche.
Auf Grund der Größenordnung der Photovoltaikanlage sind keine größeren Auswirkungen auf
Klima und Luftaustausch zu erwarten

In der Gesamtbilanz wird das Schutzgut Luft/ Klima durch die Errichtung der geplanten Photo-
voltaikanlage positiv beeinflusst, da die Freisetzung von schädlichen Klimagasen, wie sie bei
der konventionellen Energieeaeugung durch fossile Brennstoffe entstehen. verringert wird.
Es sind durch die Planung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für das Schutz-
gut Luft festzustellen. Für das Schutzgut Klima sind keine erheblichen Auswirkungen zu
erwarten

Während der Bauphase ist mit zusätzlichen Lärm- und Staubemissionen durch Baufahrzeuge
zu rechen. Da es sich hier um zeitlich begrenzte Auswirkungen handelt, werden die Beeinträch-
tigungen als nicht erheblich eingestuft

4.1.5 Landschaftsbild
Durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage gehen Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des durch die großflächige Installation landschaftsfremder Objekte (Module, Einzäunung etc.)
einher.
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Aufgrund der geringen Einsehbarkeit der Fläche bleiben die visuellen Auswirkungen jedoch auf
das östlich unmittelbar angrenzende Offenland und den Ortsrand von Grünebach begrenzt. In
Verbindung mit den örtlichen Vorbelastungen durch die Landesstraße 284 sowie der Bahnlinie
Betzdorf -- Haager und die Auswahl einer bereits stark anthropogen geprägten und versiegelten
Fläche, sind die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung bereits durch
die getroffene Standortwahl minimiert.
Durch die geplante östliche Eingrünung des Geländes wird die PV - Anlage wirkungsvoll in die
Landschaft eingegliedert und die optischen Auswirkungen minimiert.
Aufgrund der Lage und den bestehenden Vorbelastungen sind unter Berücksichtigung der ge-
planten Eingrtlnung durch die Planung nur gering erhebliche Umweltauswirkungen für das
Schutzgut Landschaftsbild/Erholung zu erwarten.

4.1.6 Mensch und Gesundheit
Bei der Errichtung von Solaranlagen ist im angrenzenden Umfeld in der Regel eine gewisse
Auswirkung auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes und damit auch auf den die Natur wahr-
nehmenden Menschen gegeben. Meist entstehen nachteilige Auswirkungen in Form von
Sichtbeeinträchtigungen bzw. Störung des Landschaftsbildes durch die errichteten Anlagen-
teile. Diese werden beim Schutzgut Landschaftsbild behandelt.
Beeinträchtigung durch Lärm, Erschütterung oder Schwingungen sind aufgrund der Anlagen-
ausführung und der angewandten Techniken nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten
Lärmemissionen entstehen in Solarparks nur in sehr geringem Umfang durch die verwendeten
Wechselrichter in Form eines leisen Brummens. Diese sind jedoch so gering, dass eine signifi-
kante Erhöhung der Lärmbelastung außerhalb des Geltungsbereiches nicht zu erwarten ist.
Zudem besteht bereits eine erhebliche Vorbelastung durch den Verkehr der unmittelbar angren-
zende L 284 und der Bahnstrecke Betzdorf - Haiger.
Eine mögliche Blendwirkung der Photovoltaikanlage in Richtung der Landestraße kann auF
grund der Lage und Ausrichtung der Module ausgeschlossen werden. Die im Süden der Anlage
befindliche Bahnstrecke ist durch die Ufergehölze der Heller ebenfalls verdeckt. so dass sich
hier auch keine erheblichen Blendwirkungen durch den Solarpark ergeben werden.
Aufgrund der vorhandenen Eingrünung des Geländes durch die angrenzenden Gehölzbestände
st der Solarpark von der Ortslage Grünebach nur sehr begrenzt einsehbar, so dass es dort nur
zu geringen visuellen Auswirkungen kommt und nur wenige Grundstücke in zugewandter Hang-
lage betroffen sind
Baubedingt kann es durch die Errichtung des Solarparks kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwick-
lung im näheren Umfeld kommen. Diese ist jedoch vorübergehend und daher als gering
erheblich einzustufen
Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind lediglich gering erhebliche Auswirkungen zu er-
warten. Beeinträchtigungen entstehen gegebenenfalls auf das Landschaftsbild. Diese werden
beim Schutzgut Landschaftsbild getrennt behandelt.

4.1.7 Kultur- und Sachgüter
Es sind keine erheblichen Auswirkungen für dieses Schutzgut zu erkennen
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4.2 Auswirkungen auf die Fläche
Durch die Verwirklichung der Bauleitplanung kommt es zu einer Flächeninanspruchnahme im
Umfang von insgesamt etwa 0,68 ha durch die Errichtung eines Solarparks
Diese Fläche ist derzeit bereits angeschüttet und fast vollständig versiegelt. Insofern wird dem
Gedanken eines sparsamen Flächenverbrauchs durch Weiterentwicklung einer bereits in An-
spruch genommenen Fläche hier durch die Standortwahl umfassend Rechnung getragen

4.3 Auswirkungen hinsichtlich der Anfälligkeit für schwere Unfälle/ Kata-
strophen
Der nächste Störfallbetrieb gemäß 12. BImSchV befindet sich gemäß dem "Verzeichnis der Be-
triebsbereiche" im etwa 25 km entfernten Westerburg. so dass von einem angemessenen
Abstand auszugehen ist.

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten bzw. hochwassergefähr-
deten Gebieten

Die geplante Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage selbst weist kein besonderes Risiko für
von der Fläche bzw. durch die Nutzung ausgehende Unfälle auf.
Durch die geplante Entwicklung des Sondergebietes ergeben sich somit keine erheblichen Aus-
wirkungen in Bezug auf die Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen.

4.4 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange nach $ 44 Abs. l i. V
m. Abs. 5 BNatSchG
Aufgrund der früher erfolgten Aufschüttung des Geländes und seine langjährige Nutzung als
teilversiegelte Lagerfläche ist nach derzeitigem Kenntnisstand für keine Art des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie sowie für keine europäischen Vogelarten gem. Art. l der Vogelschutzrichtlinie
die Verbotstatbestände des $ 44 BNatSchG erfüllt. Es wird daher voraussichtlich keine Aus-
nahme gem. $ 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. $ 67 BNatSchG im Rahmen der
Genehmigungsplanung benötigt. Die Bauleitplanung ist mit artenschutzrechtlichen Belangen
vereinbar.

4.5 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten
Natura 2000-Gebiete werden durch das geplante Baugebiet nicht tangiert. Jedoch befindet sich
das Vogelschutzgebiet "Westerwald" sowie das FFH Gebiet "Sieg" in unmittelbarer Nähe zum
geplanten Vorhaben. Aus diesem Grund wurden entsprechende Verträglichkeitsprognosen er-

Diese kommen zu dem Ergebnis. dass im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Bauleit-
planung keine erheblichen Beeinträchtigungen der beiden Natura 2000 Gebiete zu erwarten

stelltP

sind
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4.6 Wirkungsgefilge und Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
Wechselwirkungen beschreiben die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch. Tier, Pflanzen.
Boden, Wasser, Klima. Luft und Landschaft, Kultur- und Sachgüter.
Die Umwelt versteht sich darin als System im Sinne eines Wirkungsgefüges
,Wechselwirkungen im Sinne $ 2 UVPG sind die in der Umwelt ablaufenden Prozesse. Dle Ge-
samtheit der Prozesse - das Prozessgefüge- ist Ursache des Zustands der Umwelt wie auch
hrer weiteren Entwicklung. Die Prozesse unterliegen einer Regulation durch innere Steuerungs-
mechanismen (Rückkopplungen) und äußere EinHussfaktoren

Danach sind im Rahmen der Umweltprüfung auch diejenigen Umweltveränderungen zu be-
trachten, die mittelbare und indirekte Auswirkungen auch auf Komponenten der Umwelt
auslösen. soweit sie aufgrund zu erwartender Projektauswirkungen von erheblicher oder ent-
scheidungsrelevanter Bedeutung sein können

Aufgrund der Komplexität ökosystemarer Wirkungszusammenhänge können in einer Umwelt-
prüfung nur mögliche entscheidungsrelevante Wechselbeziehungen aufgezeigt werden. Eine
Bewertung ist nach bisherigem Kenntnisstand (es fehlen handhabbare Bewertungsmaßstäbe)
nicht möglich (vgl. dazu "Arbeltsanleitung Wechselwirkungen in der UVP")
Die nachfolgende Wirkungsmatrix macht die voraussichtlichen relevanten Wechselwirkungen
nnerhalb der verschiedenen Schutzgüter erkennbar. Nicht dargestellt sind die jeweils wirksa-

men Prozesse
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Tabelle 10: Wirkungsmatrix: Darstellung von vorab.lssichtlichen Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgtitern

WiMungszusammenhang besteht.

Wirkungsintensität gering

Wirkungsintensität mittel

Wirkungsintensität sehr hoch

t = Wirkungsintensität mittel << =

< = wirKungsintensnat gering > : Wirkungsintensität hoch

Wirkungsintensität sehr gering

kein Wirkungszusammenhang
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5 Gebietsspezifische Zielsetzungen und Hinweise für die Planung
Herleitung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaß
nahmen

5.1 Schutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensräume
Innerhalb der geplanten Sondergebietsfläche befinden sich keine explizit schützenswerten Ve-
getationsflächen bzw. -strukturen. Die angrenzenden Gehölzbestände entlang der Heller sowie
die Böschungshecke zur L 284 werden von der Planung nicht tangiert.
Aufgrund des einzuhaltenden Abstandes der Planung vom Fahrbahnrand der nördlich verlau-
fenden Landesstraße 284 werden Gehölz- und Vegetationsbestände nördlich des geplanten
Sondergebiets auf rd. 700 m' als private Grünflächen ausgewiesen. Bäume, Sträucher und
sonstige Bepnanzungen sollen auf dieser Fläche gemäß $ 9 Abs. 25b BauGB erhalten werden
und dienen als Puffer zu den an den Bebauungsplan angrenzenden Bereichen. Gleiches gilt für
den südlichen und östlichen Böschungsbereich. Auf der östlichen Böschung ist der vorhandene
Gehölzbestand zu erhalten und zusätzlich noch durch eine dreireihige Sichtschutzpflanzung zu
ergänzen (vgl. Minimierungsmaßnahme M 5).
Aus Sicht der Landschaftsplanung hat sich der brachliegende, ehemals als Lagerfläche ge-
nutzte. angeschüttete Bereich innerhalb der Helleraue zu einem Sonderstandort für xerotherme
Pflanzen und Insektenarten entwickelt. Durch die zukünftig geplante Nutzung als Solarpark soll
dieser Zustand innerhalb der eingezäunten Fläche verbessert und zu einer artenreichen Ru-
deralflur weiterentwickelt werden

Dadurch können neben wärmeliebenden Pflanzen u. Insekten auch für siedlungsangepasste
weniger störungsanfällige Vogelarten Lebensraummöglichkeiten geschaffen werden. Profitieren
können davon auch Arten der Fledermausfauna und Doppelbiotopbewohner, welche ihre Le-
bensstätten im räumlichen Umfeld haben und für die im Plangebiet v.a. zusätzliche
Nahrungsangebote geschaffen werden
Bei der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahme A l (Gemarkung Grünebach, Flur 1. Flurstück
1 1 6/1 anteilig), handelt es sich um die Entwicklung der Flächen innerhalb des Sondergebletes.
Vorgesehen ist hier die Entwicklung einer artenreichen Ruderalfläche
Der Flächenumfang der Maßnahme beträgt insgesamt etwa 0,7 ha
Aus Gründen der Anlagensicherheit ist es notwendig den Solarpark einzuzäunen. Um hier zu-
mindest für Kleinsäuger eine gewisse Durchlässigkeit zu gewährleisten, ist zwischen den
Zaunfeldern und dem vorhandenen natürlichen Gelände (GOKj ein Abstand von ca. 15 cm vor-
zusehen(Minimierungsmaßnahme M l)
Geplant ist auch eine Bepflanzung der östlichen Böschung mit heimischen Sträuchern zur Ver-
meidung erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes (siehe 1.5.5 Schutzgut
Landschaftsbild, Minimierungsmaßnahme M 3)
Bei der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahme (Gemarkung GrUnebach. Flur 1, Flurstücke
116/1 , anteilig) handelt es sich um die Bepflanzung der östlichen Böschung der Aufschüttungs-
fläche mit Gehölzen

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen soll die Böschung mit hochwüchsigen
Sträuchern bepflanzt werden (dreireihige Pflanzung, ca. 5 m Breite) Dies dient zur Vermeidung
erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Verbesserung der Habi-
tatstrukturen für Kleinsäuger und Vogelarten. Die Anlage des Gehölzstreifens dient auch der
Schaffung von geeigneten Ersatzlebensräumen für etwaig aus dem Sondergebiet verdrängte
Tierarten. Der Flächenumfang der Maßnahme beträgt etwa 600 m:
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Insgesamt betrachtet werden durch die vorgesehenen Maßnahmen die Arten- und Strukturviel-
falt sowie die Biodiversität in der Helleraue aufgewertet bzw. verbessert. Das
Lebensraumpotential insbesondere für Insekten und Vogelarten verbessert sich
Das Biotop- und Artenschutzpotential wird unter Ausnutzung der jeweiligen Standportpotentiale
aufgewertet
Die Beeinträchtigungen des Schutzguts "Pflanzen. Tiere, Lebensräume" können somit innerhalb
des Geltungsbereiches vollständig ausgeglichen werden

5.2 SchutzgutBoden
Da ein Ausgleich für Verlust der Bodenfunktion i.d.R. nicht hergestellt werden kann. sind grund-
sätzlich der sorgsame Umgang und die sparsame Inanspruchnahme von Böden besonders
geboten. Der Anteil an überbauten und befestigten Flächen sollte möglichst minimiert werden
Dieser Grundsatz wurde im vorliegenden Projekt bereits durch die Standortwahl (ehemaliger
Gewerbestandort) Rechnung getragen

Zusätzlich soll die Flächen innerhalb des Sondergebietes als extensive Ruderalfläche entwi-
ckelt werden (A 1 ), was zu einer Verbesserung des Bodenschutzes und der Bodenentwicklung

Innerhalb des Bebauungsplans kommt es somit zu keinen erheblichen Veränderungen des Bo-

Durch die vorgesehenen Maßnahmen werden die ökologischen Funktionen des Bodens aufge-
wertet und eine gewisse Bodenentwicklung ermöglicht.
Da es sich um einen Altlastenstandort handelt, sind die Erdarbeiten durch einen im Altlastenbe-
reich erfahrenen Gutachter zu begleiten und zu dokumentieren. Eventuell zu entsorgendes
Aushubmaterial ist gemäß LAGA- Merkblatt M 20 "Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfällen - Technische Regeln - Allgemeiner Teil'' zu untersuchen und einzu-
stufen. Der entsprechende zugelassene Entsorgungsweg ist zu wählen und zu dokumentieren
Sollten bei den Arbeiten unerwartete Kontaminationen oder Abfälle angetroffen werden, so ist
unverzüglich die SGD Nord, Referat 33 zu benachrichtigen. Das schon geborgene kontami-
nierte Material ist zwischenzulagern und die Baustelle ist abzusichern. Eine Erfassung und
Dokumentation der kontaminierten Bereiche sowie der bereits geborgenen Abfälle hat durch
den Gutachter zu erfolgen

führt

dens

5.3 Schutzgut Wasser
Die Planung betrifft keine Oberflächengewässer oder Wasserschutzgebiete. Das anstehende
Material weißt keine auffälligen hydromorphen Merkmale auf, das anfallende Oberflächenwas-
ser kann nach Umsetzung der Planung weiterhin vor Ort versickern.

Durch die etwa 2 m hohe Aufschüttung und die geringe Rammtiefe der Pfosten sind keine Ein-
griffe in grundwasserführende Bodenzonen zu erwarten. Derzeit ist keine Trafostation innerhalb
des Bebauungsplans geplant. Sollte dennoch eine Trafostation innerhalb des Geltungsberei-
ches erforderlich werden. so ist zum Schutz vor Einträgen und Verunreinigungen die
Trafostation mit Einbauten zum Havarieschutz (Ölwanne, bzw. geeigneter Anstrich des Beton-
körpers sowie Öldruck-Überwachung) auszurüsten (Minimierungsmaßnahme M 2)

Zusätzlich ist geplant bei der Modulreinigung auf den Einsatz von Reinigungsmitteln zu verzich-
ten. Es erfolgt lediglich eine mechanische Reinigung mit Wasser.
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Während der Bauphase ist mit temporären Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushalts
durch sonstige baubedingte Beeinträchtigungen wie z.B. Verdichtungen. Durchmischungen
usw., z.B. im Rahmen der Modulfeldverkabelung (Befahren der Fläche) zu rechnen
Durch die geplante extensive Nutzung der Fläche wird sich eine dauerhafte Vegetationsdecke
entwickeln. die sich positiv auf den Bodenwasserhaushalt auswirkt.

5.4 Schutzgut Klima/ Luft
Das offene Gelände hat keinen relevanten Einfluss auf lokal-/siedlungsklimatische Bedingun-

Eine standortgemäße Eingrünung des Sondergebiets mit Laubgehölzen auf der östlichen Bö-
schung kann eine etwaige Beeinträchtigung kleinklimatischer Bedingungen durch den Solarpark
kompensieren

Grundsätzlich trägt der Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage aufgrund der Nutzung ei
ner regenerativen Energiequelle zum Klimaschutz bei und spart klimaschädliches CO2 ein.

gen

5.5 Schutzgut Landschaftsbild
Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Strukturen wie z.B. Baumbestand. welche für
das Landschaftsbild besonders relevant und dadurch schützenswert sind. Gleichwohl gehen mit
der Umsetzung der Planung Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die großflächige
Installation von landschaftsfremden Objekten (Module. Einzäunung etc.) einher.
Aufgrund der Tallage und der umgebenden Eingrünung ist der Bereich nur aus östlichen Rich-
tungen einsehbar.
Durch die geplante Eingrünung des Solarparks im Bereich der östlichen Böschung mit heimi-
schen Sträuchern, können Sichtbeziehungen auf den Solarpark wirkungsvoll unterbunden
werden. Gleichzeitig trägt die geplante Eingrünung auch zur Erhaltung und Entwicklung von
Lebensraumstrukturen bel(vgl. 1.5.1)
Durch die vorgesehene Eingrünungsmaßnahme wird das Landschaftsbild mittels Strukturanrei-
cherung aufgewertet.

5.6 Schutzgut Mensch und Gesundheit
Für das Schutzgut "Mensch" relevant sind Vorgaben für eine möglichst verträgliche Einbindung
des Solarparks, siehe Schutzgut "Landschaftsbild
Beeinträchtigungen durch Geräuscheinträae
Beeinträchtigung durch Lärm, Erschütterung oder Schwingungen sind aufgrund der Anlagen-
ausführung und der angewandten Techniken nach derzeitigem Kenntnisstand nichtzu erwarten.
Lärmemissionen entstehen in Solarparks nur in sehr geringem Umfang durch die verwendeten
Wechselrichter in Form eines leisen Brummens. Diese sind jedoch so gering, dass eine signifi-
kante Erhöhung der Lärmbelastung außerhalb des Geltungsbereiches nicht zu erwarten ist.
Zudem besteht bereits eine Vorbelastung durch den Verkehr auf der Landestraße L284
Baubedingt kann es durch die Errichtung des Solarparks kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwick-
lung im näheren Umfeld kommen. Diese ist jedoch vorübergehend, so dass hier keine
Maßnahmen erforderlich werden
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Blendwirkuna

Eine vom geplanten Vorhaben ausgehende Blendwirkung auf den Straßen- und Schienenver-
kehr ist voraussichtlich aufgrund der topografischen Gegebenheiten, der Ausrichtung der
Solarmodule sowie der potentiell möglichen Sonneneinstrahlung nicht absehbar.

5.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine schützenswerten Kultur- bzw. Sachgüter bekannt

6 Empfehlungen für die grünordnerischen Festsetzungen, Maßnahmen
zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswir-
kungen sowie die Begründung (städtebaulicher Teil)

In der nachfolgenden Aufstellung werden die vorgesehenen Maßnahmen schutzgutbezogen
aufgezeigt, die der Vermeidung / Minderung (M) und dem Ausgleich (A) von Beeinträchtigungen
dienen

Die Berücksichtigung dieser Maßnahmen sollen mittels Festsetzung oder Hinweis im vorhaben
bezogenen Bebauungsplan festgelegt werden.

6.1 Schutzgut Pflanzen Tiere Lebensräume
Die nachfolgend unter dem Schutzgut Landschaftsbild aufgeführte Kompensationsmaßnahme
M 5, ist gleichwohl als Maßnahmen zur Verbesserung der tierökologischen Situation aufzufas-
sen

Minimierunqsmaßnahme M l
Um für Kleinsäuger eine gewisse Durchlässigkeit zu gewährleisten, ist zwischen den Zaunfel-
dern und dem vorhandenen natürlichen Gelände (GOK) ein Abstand von mindestens 15 cm
vorzusehen

Damit sich der Zaun bestmöglich in die Landschaft einfügt, ist er in Moosgrün. z.B. in der RAL-
Farbe 6005.zu errichten

Minimierunasmaßnahme M 2

Der (Vegetations-) Bestand der privaten GrUnHächen im Norden und Süden des Plangebietes
stzu erhalten

Ausaleichsmaßn8llmQAI :

Festgesetzt wird innerhalb des Zauns die dauerhafte Entwicklung einer artenreichen Ruderalflä-
che unter und zwischen den Modulen

Hierzu sollte gütegesicherter Kompost in einer Stärke von etwa l cm aufgebracht und nach
Möglichkeit leicht ins Substrat eingearbeitet werden. Als Ansaat wird eine artenreiche autoch-
thonen Saatgutmischung aus dem Vegetationsspektrum der natürlichen Trocken- und
Trittrasengesellschaften (Wildblumen 30% /Gräser 70%, Ansaatstärke 4g/m:) der Herkunftsre-
gion Nr. 7 ''Rheinisches Bergland" empfohlen. Bei Ansaat in der warmen Jahreszeit sollte eine
Beregnungsmöglichkeit vorhanden sein oder die Fläche locker mit Heu (0.5 kg/m:) ader un
krautfreiem Grasschnitt (2 kg/m:) abgedeckt werden
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Die Fläche ist extensiv durch eine l-schürige Mahd (Schnitt nach dem 15 Juli) oder Beweidung
z.B. mit Schafen zu pflegen. Das anfallende Mähgut kann auf der Fläche verbleiben. Die Ent-
fernung von aufkommenden Pioniergehölzen ist erlaubt.

6.2 SchutzgutBoden
Die nachfolgenden Minimierungsmaßnahmen M 3 und M 4 sind gleichwohl als Minimierungs
maßnahmen für das Schutzgut Wasser aufzufassen

Minimierunasmaßnahme M3
Festgesetzt werden folgende Maßnahmen für den vorsorgenden Grundwasser- und Boden-
schutz

Die Trafostation ist mlt Einbauten zum Havarieschutz (Ölwanne. bzw. geeigneter Anstrich des
Betonkörpers sowie Öldruck-Überwachung) auszurüsten. Bei der Modulreinigung ist auf Reini-
gungsmitteln zu verzichten

Minjt!!j9rynqsmaßnahme M 4

Notwendige innere Erschließungen sind in wasserdurchlässiger Ausführung mit einer wasser
gebundene Wegedecke oder als Schotterfläche herzustellen

6.3 Schutzgut Wasser
Für den vorsorgenden Grund- und Oberflächenwasserschutz wird auf die Minimierungsmaß.
nahmen M 3 und M 4 (siehe 1.6.2 Schutzgut Boden) verwiesen

6.4 Schutzgut Landschaftsbild
Die nachfolgenden Kompensationsmaßnahme M 5 ist gleichwohl als Maßnahme zur Verbesse
rung der tierökologischen Situation aufzufassen.
Und zur Einbindung der Photovoltaik-Freiflächenanlage in die umgebende Landschaft.

Minimierunasmaßnahme M 5:

Festgesetzt wird das Anlegen und die Entwicklung einer 3-reihigen Sichtschutzpflanzung (Breite
5 m, Länge 120 m) mit standortheimischen autochthonen und hochwachsenden Straucharten
Im Osten außerhalb der Zaunanlage innerhalb der Böschung zur Eingrünung der Photovoltaik-
anlage und als Sichtschutz zu den östlich angrenzenden Bereichen auf einer Fläche von rund
600 m: (Pnanzabstand Sträucher in der Reihe und zwischen den Reihen: 1.5 bls 2 m). Die vor-
handenen Bestandsgehölze sind in die Planung zu integrieren und zu erhalten. Die Pflanzung
beginnt unterhalb der Böschungsoberkante.
Die Gehölzpflanzung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang von Sträuchern ist
die Pflanzung von gleichwertigem Ersatz vorzunehmen. Es sind geeignete Maßnahmen gegen
Wildverbiss durchzuführen
Die Strauchpflanzung muss ihren natürlichen Wuchs und ihre entsprechend natürliche Gestalt
behalten. Schnittmaßnahmen, z.B. zur Reduzierung des Schattenwurfs auf die Module, müssen
dies gleichwohl sicherstellen. Eine Kappung oder das "Auf-den-Stock-Setzen" der freiwachsen-
den Hecke ist somit ausdrücklich nicht zulässig.

Qualität der Pflanzung für Großsträucher: v. Str.. 4 Triebe, 60-100 cm Höhe
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Folgende Arten sind für die Maßnahme M 5 vorzusehen

Großsträucher/ 6 - 10 m Wuchshöhe:
CoW/us ave//ana - Haselnuss
Crafaegt/s monogyna - Eingriffliger Weißdorn
Sa/ix caß)rea - Sal-Weide
morbus aäa - Echte Mehlbeere

Samhuct/s n/gra.- Schwarzer Holunder
147/dobsf - Apfel. Birne

6.5 Schutzgut Klima/ Luft
Grundsätzlich trägt der Betrieb einer Photovoltaik-Freißächenanlage aufgrund der Nutzung e
ner regenerativen Energiequelle zum Klimaschutz bei und spart klimaschädliches CO2 ein.

6.6 Schutzgut Mensch und Gesundheit
Die aufgeführten Ausgleichs- und Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen wirken sich
auch auf den die Natur wahrnehmenden und nutzenden Menschen aus.

6.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Durch die Umsetzung der Planung sind voraussichtlich keine schützenswerten Kultur- und
Sachgüterbetroffen.
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Tabelle 'il.
maßnahmen

Regelung im l Vermeidungs-, Minderungsmaßnahmen.
Bebauungs- l Ausgleichsmaßnahmen

lan

Regelullgen im Bebauungsplan zur Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs

Begünstigtes Schutzgut

ä W Pn.L KS

M l textl.
Festsetzung

Festsetzung zur Gewährleistung einer Durchgängig
keit für Kleinsäuger, Gestaltungsmaßnahme

X

M 2 textl.
Festsetzung
und Plan-
zeichnuna
M 3 textl.
Festsetzung

Festsetzung des (Vegetations-) Bestandes auf den nörd
lich und südlich gelegenen privaten Grünflächen gemäß
9 9 Abs. 25b BauGB

Havarieschutz der Trafostation durch Einbauten (ÖI
wanne. Anstrich, Öldrucküberwachung)

M 4 textl.
Festsetzung

Herstellung der inneren Erschließung in wasserdurchläs
niger Bauweise

M 5 textl.
Festsetzung
und Plan-
zeichnung

Anlage einer Sichtschutzhecke zur Eingrünung der Pho
tovoltaikanlage im Bereich der östlichen
Plangebietsgrenze außerhalb des Zauns sowie Erhalt der
vorhandenen Gehölze gemäß $ 9 Abs. 25a u. 25b
BauGB
Dauerhafte Entwicklung einer artenreichen Ruderalfläche
u nter und zwischen den Modulen

W Wasser

AI textl. Fest-
setzung

B Boden

P/T.L Pflanzen. Tiere, Lebensräume
Landschaftsbild

K

M

Klima/Luft

Mensch

KS Kultur- und Sachgüter
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7 Gegenüberstellung von Konflikten und Landschaftsplanerischen
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von zu
erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes

In der nachfolgenden Tabelle werden den jeweiligen Konflikten/Eingriffen funktionsgerechte
Maßnahmen gegenübergestellt, die zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, zur Minderung
der Eingriffserheblichkeit sowie zum Ausgleich bzw. Ersatz von nicht vermeidbaren Beeinträch-
tigungen beitragen sollen.

Tabelle 't2: Gegenilberstellung Konflikte und Maßnahmen

© Faßbender Weber Ingenieure PartGmbB ' 56656 Brühl-Lützing P\CLUB.Grünebach.docx

Eingriffe/Konflikte Landschaftsplanerische Maßnahmen
Art des Eingriffen/ Auswirkungen Beschreibung der Maß-

nahme
Begründung /Hinweis

Schutzgut Boden
Sehr geringer Verlust der ökologischen
Bodenfunktionen durch Versiegelung
bzw. Befestigung

Einschränkung von Bodenfunktionen
durch Uberstellung

M 3: Vermeidung einer po-
tentiellen Havarie boden-
und wassergefährdender
Stoffe durch Einbauten (ÖI-
wanne, Öldruckmesser)

Minderung von Beeinträchti-
gungen durch die Wahl eines
vorbelasteten Standorts im
Vorfeld der Planung

A 1: Entwicklung einer dau
erhaften. extensiv
bewirtschafteten Ruderalflä-
ahe

Im Fall einer Havarie
gelangen keine Schad-
stoffe in den Boden und
n den Wasserhaushalt

Ermöglichen einer Bo-
denentwicklung durch
Entwicklung einer veg-
etationsfläche

Schutzgut Wasser
Geringfügige Veränderung des Wasser-
haushaltes im Bereich der mlt Modulen
überstellten Fläche. die Versickerung
von Niederschlagswasser Ist durch die
Umsetzung der Planung weiterhin mög-
ich

M 4 Vorgaben zur fiesta
tung befestigter Flächen
jinnere Erschließung)

M 3: Vermeidung einer po-
tentiellen Havarie boden
und wassergefährdender
Stoffe durch Einbauten (ÖI-
wanne, Öldruckmesser)

Erhalt der Versicke
rungsfähigkeit

Im Fall einer Havarie
gelangen keine Schad-
stoffe in den Boden und
n den Wasserhaushalt

Schutzgut Pflanzen. Tiere. Lebensräume
Baubedingte Inanspruchnahme von Ve-
getationsflächen

schüttere Ruderalflur
aufkommende Pioniergehölze

und damit vorrübergehender Verlust die-
ser Habitatstrukturen. bzw. Veränderung
der Strukturen durch die Umsetzung der
Planung

A 1: Dauerhafte Entwicklung
einerartenreichen Ru-
deralfläche unter und
zwischen den Modulen

Initiierung standortge-
rechte r Vegetations-
strukturen zur Schaf-
fung von Habitat-ange-
boten im Solarpark.

Aufwertung der Arten-
und Strukturvielfalt der
Schotterfläche Verbes-
serung des
Lebensraumpotentials
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Eingriffe/Konflikte Landschaftsplanerische Maßnahmen
Art des Elngriffes/ Auswirkungen Beschreibung der Maß

lahme
Begründung /Hinweis

 

M 1 : Gewährleistung einer
Durchgängigkeit für
Kleinsäuger unter der Zaun-
anlage

M 2: Erhalt der nördl ich und
stldlich gelegenen Vegetati-
onsbestände auf den
privaten Gri)nflächen

M 5: Anlage einer Sicht-
schutzhecke zur EingrUnung
der Photovoltaikanlage im
Bereich der östlichen Plan-
gebietsgrenze außerhalb der
Zaunanlage

Vermeidung von Habi-
[atverlusten für
Kleinsäuger

Erhalt dervorhandenen
Vegetationsstrukturen
als Puffer derteils ge
schützten
angrenzenden Bereiche
des Bebauungsplans

Die Anlage der Sicht-
schutzhecke dient auch
der Schaffung von
neuem Lebensraumpo-
tential. Verbesserung
des Lebensraumange
botinsbesondere für
Tierarten mit Bindung
an Gehölzstrukturen
und der Aufwertung der
Arten- und Strukturviel-
falt in der Helleraue

Schutzgut Klima und Luft
Veränderung des Kleinklimas durch
Überstellung van bislang weitge-
hend offenen Flächen

A 1: Entwicklung einer dau
erhaften. extensiv
bewirtschafteten Ruderalflä
cne

M 5: Schaffung von Gehälz-
strukturen
(Sichtschutzhecke)

Vermeidung nachhalti-
ger Beeinträchtigungen
der lokalen Klimaver-
hältnlsse und
bioklimatischer Bedin
jungen

Grundsätzlich trägt der
Betrieb des Solarparks
aufgrund der Nutzung
3inerregenerativen
:nergiequelle zum KI
naschutz bei und spart
<limaschädliches CO2
31n

:ine standortgemäße
:ingrünung des Son-
]ergeblets mit
aubgehölzen aufder

istllchen Böschung
nnn etwaige Beein-
rächtigungen
ileinklimatischer Bedin
)unten kompensieren

Schutzgut Landschaftsbild
Beeinträchtigung des Landschaftsbilds
durch

M 5: Anlage einer Sicht-
schutzhecke zur Eingrünung
der Photovoltaikanlage im

wirkungsvolle Unterbin-
dung von
;ichtbeziehunaen auf
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Die Gegenüberstellung zeigt. dass die geplante Aufwertung des in Anspruch genommenen La-
gerplatzes (Schotterfläche) im Vergleich zum derzeitigen Ausgangszustand erheblich
aufgewertet werden kann. So wird die geplante artenreiche Ruderalfläche eine Verbesserung
des Lebensraumangebotes und des Artenspektrums im Vergleich zum Ist- Zustand bilden
Beeinträchtigungen in das Schutzgut "Landschaftsbild" durch die Installation landschaftsfrem-
der Objekte können wirkungsvoll durch die Eingrünung des Solarparks im Osten durch die
Pflanzung einer Sichtschutzhecke in Verbindung mit einer Höhenbegrenzung unterbunden wer-
den. Auch hier ergeben sich zusätzliche positive Effekte in Bezug auf Lebensraumpotential und
Artenspektrum
Konflikte auf die angrenzenden Natura 2000 Gebiete sind unter Berücksichtigung der geplanten
Landschaftsplanerischen Maßnahmen nicht zu erwarten
Auch potentielle Beeinträchtigungen des Bodens und des Wasserhaushaltes können durch vor-
sorgliche Einbauten in die Trafostation und unter Berücksichtigung einer wasserdurchlässigen
Herstellung der inneren Erschließung ausgeschlossen werden
Insgesamt ist somit von einer vollständigen Kompensation des Eingriffs auf der Fläche des
Bebauungsplans auszugehen.

© Faßbender Weber Ingenieure PartGmbB ' 56656 Brühl-Lützing

Eingriffe/Konflikte Landschaftsnlanerische Maßnahmen
Art des Eingriffes/ Auswirkungen Beschreibung der Maß

lahme
Begrilndung /Hinweis

großflächige Installation landschafls-
fremder Objekte (Module
Einzäunung etc.)

Bereich deröstlichen Plan
gebietsgrenze außerhalb der
Zaunanlage

die Photovoltaikmodule
aus östlichen Richtun-
gen

Durchdie vorgesehene
Eingrünungsmaß-
lahme wird das
Landschaftsbild mittels
Strukturanreicherung
aufgewertet

Schutzgut Mensch und Gesundheit
Beeinträchtigung des Landschafts
bilde

m Übrigen wird ftlr eine Betrachtung der
Auswiüungen auf den Meilsctten auf
iie sonstigen Schutzgüter verwiesen

M 5: Anlage einer Sicht-
schutzhecke zur Eingrt]
nung der
Photovoltaikanlage im Be-
reich deröstlichen
Plangebietsgrenze außer-
halb derZaunanlage

wirkungsvolle Unter-
bindung von
Sichtbezlehungen auf
die Photovoltaikmo-
dule aus östlichen
Richtungen

Schutzgut Kultur- und Sachqüter
Es liegen keine Beeinträchtigungen
für das Schutzgut vor    
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8

8.1

Zusätzliche Angaben

Technische Verfahren und Untersuchungsmethoden
Umweltbericht zum Bebauungsplan

Bestandsaufnahme der Biotop-/Nutzungsstrukturen durch örtliche Begehung und Luftbild-
auswertung
Auswertung von digitalen Informationsdiensten, einschlägiger Fachliteratur und Fachplanun-

Bewertung der Schutzgüter nach fachlich gebräuchlichen Kriterien
Die Prognose des zukünftigen Umweltzustands erfolgte vor dem Hintergrund des ermittelten
derzeitigen Umweltzustands unter Verwendung verbal-argumentatlver. naturschutzfachlich
gebräuchlicher Kriterien.
Eingriffs-/Ausgleichsbetrachtung erfolgt mittels Gegenüberstellung von eingriffs- und aus-
gleichserheblichen Flächen unter Berücksichtigung von verbal-argumentativer Bewertung.

gen

Die angewendeten Verfahren sind allgemein anerkannt.

Technische Defizite oder Schwierigkeiten bei der Anwendung der Verfahren. die für das Ergeb
nis der Umweltprüfung von Bedeutung sind. sind nicht bekannt.
Die Informationsgrundlagen sind insgesamt als ausreichend zu betrachten.

8.2 Geplante Maßnahmen zur Uberwachung erheblicher Umweltauswirkun-

Laut $ 4c BauGB massen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen überwachen
(Monitoring). dle aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hierdurch sollen insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig erkannt werden. um geeignete
Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Die Uberwachung nach $ 4c BauGB ist jedoch kein
l nstrument der Vollzugskontrolle.

Im Bebauungsplan werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der zu
erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen festgesetzt.

Die günstigen Umweltwirkungen der Maßnahmen, welche Landschaftsbauarbeiten erfordern
stützen sich wesentlich auf ihre fachgerechte Umsetzung.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird durch die Gemeinde oder einem von ihr Beauftragten
erstmalig spätestens 3 Monate nach Fertigstellung und anschließend nach 3 bis 5 Jahren durch
Ortsbesichtigung überprüft und dokumentiert.

Weitere Maßnahmen zur Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen sind nicht erforder-

Zusätzliche Uberwachungskantrollen sind beim Auftreten akuter Umweltprobleme aufgrund von
Hinweisen der zuständigen Fachbehörden und/oder aus der Bevölkerung durchzuführen

gen

lich
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8.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung
Der Rat der Ortsgemeinde Grünebach hat beschlossen, einen Bebauungsplan "Sondergebiet
Photovoltaikanlage Grünebacher Hütte" aufzustellen

Dafür vorgesehen ist derzeitig eine geschotterte. brachliegende Gewerbefläche, die bislang als
Lagerplatz genutzt wurde. Dort soll aus Sonnenstrahlung elektrische Energie erzeugt werdend
die dafür erforderlichen Solarmodule sollen auf sogenannten "Tischen" angeordnet werden.

Das Plangebiet soll überwiegend als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Ener-
giegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie" festgesetzt werden.

Für den Bebauungsplan sind bei verschiedenen Umwelt-Schutzgütern die Ziele des Umwelt-
schutzes von Bedeutung. Um diesen Zielen Rechnung zu tragen. werden bei der Aufstellung
des Bebauungsplans verschiedene Maßnahmen berücksichtigt. die zur Vermeidung/Minderung
und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Umwelt beitragen

Grundsätzlich entspricht die Nutzung der Sonnenenergie den Zielen des Naturschutzes und des
Klimaschutzes.

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von etwa 0,9 Hektar und liegt rd. 400 m westlich des Orts-
einganges von Grünebach an der Landesstraße 284
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Teilbereich eines brachliegenden, etwa 2 m ho-
hen. aufgeschütteten Lagerplatzes in der Helleraue. Die Fläche wird schon seit längerem nicht
mehr genutzt, so dass sich flächendeckend eine spärliche Pioniervegetation ausgebildet hat.
Am südöstlichen Rand der Fläche befinden sich acht Schüttgutboxen aus Beton. Die südlich
sowie östlich gelegenen Böschungen sind spärlich mit Gehölzen bewachsen.
Im Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen an den Böschungsbereich an,
m Süden befindet sich die Heller mit ihren uferbegleitenden Gehölzen. Im Norden schließt sich
eine Baumhecke auf der Böschung zur L 284 an
Das Plangebiet selbst weist keine besondere Bedeutung für die landschaftsgebundene Erho-
lung auf und ist nur aus östlicher Richtung einsehbar.
Die nur spärlich bewachsene Schotterfläche bietet potentiellen Lebensraum insbesondere für
wärmeliebende Pflanzen und Insekten. Mit lärmsensiblen Vogelarten ist jedoch aufgrund der
unmittelbar angrenzenden Landesstraße 284 sowie der Bahnstrecke Betzdorf-- Haiger und den
damit verbundenen Schallimmissionen, nicht zu rechnen.

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan werden sich nicht vermeidbare Umweltauswirkun-
gen ergeben. Bei den wesentlichen Umweltauswirkungen der Planung handelt es sich um

Beeinträchtigung des örtlichen Landschaftsbilds durch die Installation einer großflächi-
gen Photovoltaik-Freiflächenanlage (einschließlich der Solarmodule und der
Zaunanlage) als landschaftsfremde Elemente
Verlust der Vegetation durch die Bauarbeiten zur Errichtung des Solarparks

Geringfügige Veränderung des Wasserhaushaltes im Bereich der mit Modulen über-
stellten Fläche

Der Umweltbericht mit integrierter Grünordnung zeigt Maßnahmen auf. welche der Vermeidung.
Minderung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen dienen. Im Rahmen der Abwägung fin-
den die Maßnahmen Eingang in die verbindliche Planung. Vorgesehen ist u.a.:

Anlage einer Sichtschutzhecke zur Eingrünung der Photovoltaikanlage im Bereich der
östlichen Plangebietsgrenze außerhalb der Zaunanlage,
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Dauerhafte Entwicklung einer artenreichen Ruderalfläche unter und zwischen den Mo-
dulen innerhalb der Zaunanlage.

Begrenzung der Höhe der Solarmodule, der technischen Nebenanlagen und der Ein-
zäunung auf das notwendige Mindestmaß

Bei Berücksichtigung dieser Maßnahmen können die voraussichtlichen Beeinträchtigungen des
Naturhaushalts innerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden

Dies ist zum einen darin begründet. dass die bislang brachliegende Schotterfläche durch eine
extensive und artenreiche Ruderalfläche aufgewertet wird und sich somit für viele Tierarten
neue Lebensraumangebote ergeben und die Vielfalt an Pflanzen erhöht wird, zum anderen wird
der Solarpark durch die Standortwahl und die neu geschaffene Sichtschutzhecke in die umge-
bende Landschafteingebunden
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